
A R T I K E L 87

Gesellschaft und Staat gewährleisten die Gesetzlichkeit 
durch die Einbeziehung der Bürger und ihrer Gemeinschaf
ten in die Rechtspflege und in die gesellschaftliche und 
staatliche Kontrolle über die Einhaltung des sozialistischen 
Rechts.

Anknüpfend an den bereits im Artikel 19 verankerten Grundsatz, 
daß die Deutsche Demokratische Republik die sozialistische Gesetz
lichkeit und Rechtssicherheit gewährleistet, wird hier eine weitere 
Garantie der sozialistischen Gesetzlichkeit durch Gesellschaft und 
Staat fixiert: die Einbeziehung der Bürger und ihrer Gemein
schaften in die Rechtspflege und in die gesellschaftliche und staat
liche Kontrolle über die Einhaltung des sozialistischen Rechts.

1. Die sozialistische Gesellschaft und ihr Staat gewährleisten 
die Gesetzlichkeit. Die sozialistische Gesetzlichkeit wird dadurch 
gekennzeichnet, daß die grundlegenden gesellschaftlichen Verhält
nisse der Bürger, insbesondere die wichtigsten Beziehungen der 
Bürger und Gemeinschaften untereinander und zu ihrem Staat 
rechtlich verbindlich geregelt sind, daß alle Staats- und Wirtschafts
organe, alle Bürger und ihre Gemeinschaften an das Recht gebunden 
sind und daß Staat und Gesellschaft die Einhaltung der rechtlichen 
Regelungen gewährleisten.

Das sozialistische Recht bringt den politischen Willen der Werk
tätigen in Stadt und Land zum Ausdruck, die gemeinsam unter Füh
rung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei 
den Sozialismus verwirklichen. Die Gesetze des sozialistischen 
Staates beruhen auf der Erkenntnis der objektiven Erfordernisse der 
gesellschaftlichen Entwicklung und sind auf ihre Durchsetzung ge
richtet. Durch das sozialistische Recht - vom werktätigen Volk selbst 
geschaffen - werden für jedermann verbindlich die Ziele der Ent
wicklung der Deutschen Demokratischen Republik und die ihnen 
entsprechenden Hauptregeln des gesellschaftlichen Zusammen
lebens und des Zusammenwirkens aller Teilbereiche festgelegt. 
Mit der Schaffung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus wächst die aktive schöpferische Rolle des sozialistischen 
Rechts bei der Gestaltung der Beziehungen der Menschen untereinan-
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